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Datenschutz: Neue Informationspflicht seit dem 1. Mai 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum 1. Mai 2025 ist das überarbeitete Datenschutzgesetz der EKD (DSG-EKD) 

in Kraft getreten. Die Überarbeitung hatte das Ziel, Erfahrungen aus der 

Anwendung des Gesetzes in den letzten Jahren aufzugreifen sowie an einigen 

Stellen eine Angleichung an die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

herzustellen. 

 

Überarbeitet wurden u.a. die Betroffenenrechte in Kapitel 3 des Gesetzes. Hier 

ist insbesondere § 17 weiter gefasst als vorher. Betroffene Personen, d.h. 

Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, müssen „zum 

Zeitpunkt der Erhebung in geeigneter und angemessener Weise“ über die 

Datenverarbeitung informiert werden. Vor der Überarbeitung des DSG-EKD 

musste diese Information nur auf Verlangen gegeben werden. 

 

Bei jeder Datenverarbeitung müssen nun bestimmte Informationen an die 

betroffene Person gegeben werden. Verantwortlich dafür, die Informationen 

zu geben, ist diejenige Stelle, die für die jeweilige Datenverarbeitung 

verantwortlich ist. Verantwortliche Stellen im Bereich unserer Landeskirche 

sind u.a. Kirchengemeinden, Kirchenkreise, landeskirchliche Einrichtungen. 
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Landeskirchenamt ◼ Postfach 37 26 ◼ 30037 Hannover 
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 Dienstgebäude Rote Reihe 6 

   30169 Hannover 

 Telefon 0511 1241-0 

 Telefax 0511 1241-266 

 www. landeskirche-hannovers.de 

 E-Mail landeskirchenamt@evlka.de 

 

 Auskunft Wiebke Volkhardt 

 Durchwahl 0511 1241-741 

 E-Mail wiebke.volkhardt@evlka.de 

    

 Datum 15. April 2026 

 Aktenzeichen N-571-3 / 76 

 Vorgangs-Nr. V-N-571-3-7961 

 

● Es besteht eine rechtliche Verpflichtung, betroffenen Personen bestimmte 

Informationen zur Datenverarbeitung zur Verfügung zu stellen. 

 

● Die Landeskirche hat eine Webseite mit Informationstexten erstellt. 

 

● Verantwortliche Stellen können auf diese Webseite verlinken, um der   

rechtlichen Verpflichtung nachzukommen. 

 

● Die Informationstexte müssen „zum Zeitpunkt der Erhebung in geeigneter 

und angemessener Weise“ bereitgestellt werden. 
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Es ist jeder verantwortlichen Stelle selbst überlassen, auf welchem Weg sie 

die Informationen an die betroffene Person gibt. Die Landeskirche bietet 

an, dass verantwortliche Stellen im digitalen Bereich auf eine Webseite der 

Landeskirche verweisen. Unter  

 

https://datenschutz.landeskirche-hannovers.de 

 

sind Informationstexte für einige Verarbeitungsverfahren aufgeführt. Diese 

Texte sind so allgemein gehalten, dass sie – idealerweise – die 

unterschiedlichen Verarbeitungsweisen wiedergeben. Verantwortliche 

Stellen können auf diese Webseite verlinken und so ihrer Verpflichtung 

nach §§ 16 ff. DSG-EKD nachkommen. Entscheidend ist, dass die 

Informationstexte leicht zugänglich sind und in geeigneter Weise zur 

Verfügung gestellt werden. Je nach Situation vor Ort kann dies auch 

bedeuten, dass die Informationstexte ausgedruckt angeboten werden, z.B. 

in Beratungsstellen.  

 

Die Webseite befindet sich noch im Aufbau. Es ist geplant, weitere 

Verarbeitungsverfahren aufzunehmen. Für Rückmeldungen zu den auf 

dieser Webseite aufgeführten Verarbeitungsverfahren oder solchen, die aus 

Ihrer Sicht ggf. noch fehlen, wenden Sie sich bitte an Wiebke Volkhardt, 

wiebke.volkhardt@evlka.de, 0511 1241-741. 

 

Weitere Informationen 

 

Zu der Informationspflicht erhalten Sie hier weiterführende Informationen: 

 

• Volltext des DSG-EKD: https://kirchenrecht-

evlka.de/document/21001 

• Arbeitshilfe des Beauftragten für den Datenschutz der EKD (BfD-

EKD) zur Umsetzung der Informationspflichten: 

https://datenschutz.ekd.de/wp-

content/uploads/2025/05/Handreichung-Informationspflichten-

7.pdf  

 

Bei allen Fragen zum Datenschutz können Sie sich zur Beratung an den 

örtlichen Datenschutzbeauftragten oder die örtliche 

Datenschutzbeauftragte Ihres Kirchenkreises wenden. Wer diese Funktion 

in Ihrem Kirchenkreis wahrnimmt, können Sie einer Übersichtstabelle auf 

dieser Webseite entnehmen: https://www.landeskirche-

hannovers.de/landeskirche/landeskirchenamt/abteilungen/abteilung-

7/datenschutz 

 

 

Mit freundlichen Grüßen   
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Verteiler: 

Kirchenvorstände und Kapellenvorstände 

Gesamtkirchenvorstände der Gesamtkirchengemeinden 

Verbandsvorstände der Kirchengemeindeverbände 

Kirchenkreisvorstände 

Vorstände der Kirchenkreisverbände 

Kirchenämter  

Vorsitzende der Kirchenkreissynoden  

Büros der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe 

Rechnungsprüfungsamt  

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen  

Selbstständige und unselbstständige Einrichtungen der Landeskirche 

 

 

 

 


